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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1993

Rechtssatz

Die Bewilligungsp/icht gemäß §32 WRG 1959 ist bereits dann gegeben, wenn nach dem natürlichen Lauf der Dinge mit

nachteiligen Einwirkungen auf die Beschaffenheit von Gewässern zu rechnen ist.

 

Da eine Gewässerverunreinigung nicht tatsächlich eingetreten sein muß, handelt es sich bei dieser Übertretung um ein

Ungehorsamsdelikt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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